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Bei dieser Satzung handelt es sich um die Fortschreibung der Satzung vom 12.10.2001. 

Berücksichtigt wurden Beschlüsse der Mitgliederversammlungen vom: 

- 21.11.2002 
- 25.02.2003 
- 05.12.2003 
- 15.11.2004 (keine Änderungen) 
- 21.11.2005 
- 22.11.2008 (durch Satzungskommission geänderte Fassung) 
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Präambel

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in der Satzung auf eine 
geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. 

§ 1 
Name, Sitz und Rechtsform 

1. Der Verein führt den Namen ,,Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V."1

Er hat seinen Sitz in Hamburg. 

2. Der Verein ist seit dem 25. Mai 1925 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg 
eingetragen. Als Gründungstag gilt der 15. Mai 1910. 

3. Die Internetadresse lautet: http://www.fcstpauli.com 

§ 2 
Vereinszweck

1. Zweck des Vereins ist die Pflege des Sports mit allen damit unmittelbar und mittelbar im 
Zusammenhang stehenden Aufgaben. Weltanschauliche, konfessionelle und politische 
Ziele und Zwecke dürfen nicht verfolgt werden. Die Förderung der Idee des Sports als 
verbindendes Element zwischen Nationalitäten, Kulturen und Religionen bleibt davon 
unberührt. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt seinen Zweck ausschließlich und unmittelbar 
gemeinn¿tzig im Sinne des Abschnitts  Ăsteuerbeg¿nstigte Zweckeñ der 
Abgabenordnung. 

3. Das Vermögen des Vereins dient ausschließlich dem in Ziffer 1 festgelegten Zweck. 
Ansammlung und Verwendung von Vermögen zu anderen Zwecken ist untersagt. Im 
Rahmen der von der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH erlassenen Bestimmungen darf 
der Verein eine Abteilung oder, unmittelbar oder mittelbar, eine Tochtergesellschaft für 
Lizenz- und Vertragsspieler unterhalten. Soweit hieraus Überschüsse erzielt werden, 
dürfen auch diese nur zur Durchführung und Unterstützung der gemeinnützigen 
Aufgaben des Vereins dienen. Vereinsmitglieder dürfen keinerlei Gewinnanteile oder 
sonstige Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins erhalten. Es dürfen auch keine 
Personen durch Vereinsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 
Verbandszugehörigkeit

1. Der Verein erwirbt mit der Lizenz für die Teilnahme am Spielbetrieb der Bundesliga 
oder der Zweiten Bundesliga die ordentliche Mitgliedschaft im Die Liga ï 
Fußballverband e. V. (Ligaverband). Die Satzung, das Ligastatut und die übrigen 
Ordnungen des Ligaverbands in ihrer jeweiligen Fassung sowie die Entscheidungen 
und Beschlüsse der zuständigen Organe und Beauftragten des Ligaverbands sind für 
den Verein und seine Mitglieder unmittelbar verbindlich, es sei denn, dies wäre mit den 
gesetzlichen Vorschriften über steuerbegünstigte Zwecke (§§ 51 ff. AO) im Einzelfall 
unvereinbar. Der Verein und seine Mitglieder sind der Vereinsstrafgewalt des 
Ligaverbands unterworfen. Die Regelungen des zwischen dem Ligaverband und dem 
Deutschen Fußball-Bund e.V. (DFB) geschlossenen Grundlagenvertrags sind für den 
Verein ebenfalls verbindlich. 

                                                          
1 Auch: ĂFuÇball-Club St. Pauli v. 1910 e.V.ñ Beide Termini sind rechtsg¿ltig. Fortan kurz: FC St. Pauli. 

2. Satzungen und Ordnungen des DFB in ihrer jeweiligen Fassung sind für den Verein und 
seine Mitglieder kraft dieser Satzung ebenfalls unmittelbar verbindlich. Dies gilt 
insbesondere für die DFB-Satzung, DFB-Spielordnung, DFB-Rechts- und 
Verfahrensordnung, DFB-Schiedsrichterordnung, DFB-Jugendordnung, DFB-
Trainerordnung und die Durchführungsbestimmungen Doping mit den dazu erlassenen 
sonstigen Aus- und Durchführungsbestimmungen. Die Verbindlichkeit erstreckt sich 
auch auf die Entscheidungen bzw. Beschlüsse der zuständigen Organe, Rechtsorgane 
und Beauftragten des DFB, insbesondere auch, soweit Vereinssanktionen gemäß § 44 
DFB-Satzung verhängt werden. Der Verein und seine Mitglieder sind insoweit der 
Vereinsstrafgewalt des DFB, die durch die vorstehend genannten Regelungen und 
Organentscheidungen einschließlich der Vereinssanktionen ausgeübt wird, 
unterworfen. 

Die Unterwerfung erfolgt insbesondere, damit Verstöße gegen die vorgenannten 
Bestimmungen und Entscheidungen verfolgt und durch Sanktionen geahndet werden 
können. Der Verein überträgt zu diesem Zweck zudem seine eigene und die ihm von 
seinen Mitgliedern überlassene Strafgewalt dem DFB.  

3. Der Verein ist auch Mitglied in seinem Regional- und Landesverband. Aus der 
Mitgliedschaft des Vereins in Liga-, Regional- und Landesverband, die ihrerseits 
Mitglieder des DFB sind, und den in den Satzungen dieser Verbände enthaltenen 
Bestimmungen über die Maßgeblichkeit von DFB-Satzung und DFB-Ordnungen folgt 
ebenfalls die Verbindlichkeit dieser Bestimmungen des DFB in ihrer jeweiligen Fassung 
für den Verein und seine Mitglieder. 

4. Der Verein ist Mitglied des Hamburger Sportbund e.V. (HSB) sowie für seine 
Sportabteilungen Mitglied im jeweils zuständigen Fachverband. Er unterwirft sich der 
Satzung und den Ordnungen des HSB sowie für seine Sportabteilungen den jeweiligen 
Satzungen und Ordnungen der zuständigen Fachverbände. 

§ 4 
Vereinsfarben, Vereinszeichen 

1. Die Vereinsfarben sind braun-weiß. 
2. Das Vereinszeichen sieht wie folgt aus: 

§ 5 
Geschäftsjahr, Jahresabschluss 

1. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Juli bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahrs. Das 
Präsidium ist ermächtigt, eine Änderung des Geschäftsjahrs zu beschließen. 

2. Das Präsidium hat einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach 
handelsrechtlichen Grundsätzen aufzustellen. Jahresbericht und Lagebericht sind von 
einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. 
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§ 6 
Mitgliedschaft 

1. Der Verein besteht aus folgenden Mitgliedern: 

a) Aktive Mitglieder (Ziffer 2) 
b) Passive Mitglieder (Ziffer 3) 
c) Fördernde Mitglieder (Ziffer 4) 
d) Außerordentliche Mitglieder (Ziffer 5) 
e) Mitglieder der Verwaltungseinheit NO1 (Ziffer 6) 
f) Ehrenmitglieder (Ziffer 7) 

2. Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die einer Sport treibenden Abteilung des Vereins 
angehören und dort aktiv Sport treiben. 

3. Passive Mitglieder sind Mitglieder, die einer Sport treibenden Abteilung angehören und 
dort nicht aktiv Sport treiben.  

4. Fördernde Mitglieder sind Mitglieder, die der Abteilung Fördernde Mitglieder (§ 30) 
angehören. 

5. Außerordentliche Mitglieder sind Personengesellschaften, juristische Personen und 
Vereine.

6. Mitglieder der Verwaltungseinheit NO1 sind Mitglieder, die keiner Abteilung des Vereins 
angehören. 

7. Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die vom Präsidium auf Vorschlag des Ehrenrats für 
besondere Leistungen für den Verein oder einer mindestens 60-jährigen 
ununterbrochenen Mitgliedschaft im Verein ernannt worden sind. Ehrenmitglieder sind 
von Beitragszahlungen und Umlagen befreit. 

§ 7 
Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied können jede natürliche und juristische Person sowie Personengesellschaften 
werden.

2. Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein an den Verein gerichteter schriftlicher Antrag 
erforderlich, der bei minderjährigen Bewerbern der schriftlichen Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter bedarf. Aus dem Antrag muss hervorgehen, welcher Abteilung 
des Vereins der Bewerber angehören will. 

3. Über den Antrag auf Aufnahme von Mitgliedern gemäß § 6 (Mitgliedschaft), Ziffer 1, 
Buchstabe a), b), und c) entscheidet die jeweilige Abteilungsleitung.  

Die Entscheidung soll innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Aufnahmeantrags 
getroffen werden. 

Die endgültige Entscheidung über eine Ablehnung ist dem Bewerber schriftlich zur 
Kenntnis zu bringen; sie bedarf keiner Begründung.  

Über den Aufnahmeantrag von Bewerbern gemäß § 6 (Mitgliedschaft), Ziffer 1, 
Buchstabe d) und f) entscheidet das Präsidium. 

Nach Zugang der Aufnahmebestätigung wird die Mitgliedschaft wirksam. 

§ 8 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Rechte und Pflichten der Mitglieder bestimmen sich nach dieser Satzung und den 
Vereins- und Abteilungsordnungen. Alle Mitglieder haben im Rahmen dieser Regeln 
das Recht, am Vereinsleben teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu 
benutzen. 

2. Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, die den Verein betreffen, zwischen Mitgliedern und 
den Vereinsorganen, sowie zwischen Vereinsorganen untereinander sollen 
vereinsintern geregelt werden. Deshalb ist jedes Mitglied verpflichtet, im Falle eines 
derartigen Streits, den es durch staatliche Instanzen klären lassen will, vorher den 
Ehrenrat (§ 27) anzurufen. 

Erst wenn diesem eine Beilegung und Regelung des Streits nicht gelingt, darf der 
ordentliche Rechtsweg beschritten werden.  

Hiervon unberührt bleibt der ordentliche Rechtsweg bei Auseinandersetzungen, die eine 
Straftat zum Gegenstand haben, wie auch bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten. 
Jedes Vereinsmitglied und Vereinsorgan unterliegt der in dieser Satzung geregelten 
Vereinsgerichtsbarkeit. 

§ 9 
Ehrungen der Mitglieder

1. Wer 40 Jahre ununterbrochen Mitglied des Vereins ist, wird auf der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung mit der goldenen Ehrennadel des FC St. Pauli 
ausgezeichnet. Wer 25 Jahre ununterbrochen Mitglied ist, wird auf der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung mit der silbernen Ehrennadel des FC St. Pauli 
ausgezeichnet. 

2. Für die Vergabe der Leistungsnadeln in Gold, Silber und Bronze machen die 
Abteilungen dem Amateurvorstand rechtzeitig vor der ordentlichen 
Mitgliederversammlung Vorschläge, die vom Amateurvorstand spätestens vier Wochen 
vor der ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Über die Beschlüsse 
hat der Amateurvorstand den Ehrenrat unverzüglich in Kenntnis zu setzen, der 
seinerseits die Ehrungen in Absprache mit dem Präsidium vorbereitet.  

§ 10 
Aufnahmegebühr, Beiträge und Sonderumlagen

1. Art und Höhe der Beiträge und der Gebühren werden in einer Beitragsordnung geregelt, 
in der ebenfalls die Zahlungsweise festgelegt wird. Die Höhe des Grundbeitrags, der 
Aufnahmegebühr, des Verwaltungskostenzuschlags und des Zuschlags NO1 werden 
durch Präsidium und Aufsichtsrat festgelegt. Darüber hinausgehende 
Abteilungsbeiträge und Abteilungsaufnahmegebühren werden durch die jeweilige 
Abteilungsversammlung festgesetzt.  

2. Sonderumlagen des Vereins können nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Sie dürfen höchstens einmal pro Jahr und nur bis zur Höhe eines 
Jahresmitgliedsbeitrags erhoben werden. 

Sonderumlagen der Abteilungen werden hiervon nicht berührt. 

Sämtliche Sonderumlagen zusammengenommen dürfen in einem Zeitraum von zehn 
Jahren den Gesamtbetrag von 5.000,-- Euro je Mitglied nicht übersteigen. 
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Abteilungen dem Amateurvorstand rechtzeitig vor der ordentlichen 
Mitgliederversammlung Vorschläge, die vom Amateurvorstand spätestens vier Wochen 
vor der ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Über die Beschlüsse 
hat der Amateurvorstand den Ehrenrat unverzüglich in Kenntnis zu setzen, der 
seinerseits die Ehrungen in Absprache mit dem Präsidium vorbereitet.  

§ 10 
Aufnahmegebühr, Beiträge und Sonderumlagen

1. Art und Höhe der Beiträge und der Gebühren werden in einer Beitragsordnung geregelt, 
in der ebenfalls die Zahlungsweise festgelegt wird. Die Höhe des Grundbeitrags, der 
Aufnahmegebühr, des Verwaltungskostenzuschlags und des Zuschlags NO1 werden 
durch Präsidium und Aufsichtsrat festgelegt. Darüber hinausgehende 
Abteilungsbeiträge und Abteilungsaufnahmegebühren werden durch die jeweilige 
Abteilungsversammlung festgesetzt.  

2. Sonderumlagen des Vereins können nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Sie dürfen höchstens einmal pro Jahr und nur bis zur Höhe eines 
Jahresmitgliedsbeitrags erhoben werden. 

Sonderumlagen der Abteilungen werden hiervon nicht berührt. 

Sämtliche Sonderumlagen zusammengenommen dürfen in einem Zeitraum von zehn 
Jahren den Gesamtbetrag von 5.000,-- Euro je Mitglied nicht übersteigen. 
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§ 11 
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitglieds aus dem 
Verein.

2. Der Austritt aus dem Verein kann durch schriftliche Erklärung per Brief oder Telefax mit 
einer Frist von einem Monat jeweils zum Quartalsende erklärt werden. Minderjährige 
bedürfen zum Austritt der vorherigen schriftlichen Zustimmung ihrer gesetzlichen 
Vertreter, die zusammen mit der Austrittserklärung vorzulegen ist. 

3. Ist ein Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit seinen 
Zahlungsverpflichtungen, insbesondere Beitragszahlungen und Zahlungen von 
Geldstrafen, gegenüber dem Verein ganz oder teilweise in Verzug, kann das Präsidium 
das Mitglied ausschließen, soweit sich das Mitglied mit seinen Zahlungsverpflichtungen 
mindestens sechs Monate in Verzug befindet und seit Zugang der zweiten schriftlichen 
Mahnung mindestens zwei Monate verstrichen sind. 

4. Ein Mitglied, das gegen die Interessen des Vereins oder gegen seine Satzung gröblich 
verstoßen hat, das sich grob unsportlich verhält oder das durch sein Verhalten 
innerhalb oder außerhalb des Vereins dessen Ansehen schädigt, kann durch Beschluss 
des Ehrenrats aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Der Ehrenrat entscheidet aufgrund von schriftlich begründeten und rechtsverbindlich 
unterzeichneten Ausschlussanträgen der übrigen Vereinsorgane, der Abteilungsleiter 
oder Mitglieder des Vereins. Er hat auch ein eigenes Initiativrecht. Stellt das Präsidium 
einen solchen Antrag, so kann es dem betroffenen Mitglied die sich aus der 
Mitgliedschaft ergebenden Rechte bis zur Entscheidung des Ehrenrats versagen. 

Vor der Beschlussfassung hat der Ehrenrat den Beteiligten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

Gegen den Ausschließungsbeschluss des Ehrenrats steht dem betroffenen Mitglied das 
Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss beim 
Präsidium schriftlich innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses eingehen. Sie soll mit Gründen versehen sein, aus denen 
sich ergibt, warum das betroffene Mitglied den Ausschluss für ungerechtfertigt hält. Ist 
fristgemäß Berufung eingelegt worden, hat das Präsidium die Entscheidung über die 
Berufung auf die Tagesordnung der nächsten Mitgliederversammlung zu setzen. In der 
Mitgliederversammlung soll dem betroffenen Mitglied, dem Ehrenrat und dem Präsidium 
Gelegenheit gegeben werden, gegenüber den Mitgliedern zu dem 
Ausschließungsbeschluss Stellung zu nehmen. Die Mitgliederversammlung entscheidet 
im Anschluss hieran über die Berufung durch die einfache Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Der Ehrenrat und das betroffene Mitglied sind hierbei nicht 
stimmberechtigt. 

Die Mitgliedschaft des betroffenen Mitglieds endet bei Ausschluss mit Fristablauf für die 
Berufung nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses, bei ordnungs- und 
fristgemäßer Berufungseinlegung mit einer entsprechenden, den Ausschluss 
bestätigenden Entscheidung der Mitgliederversammlung. Bis zum  
Fristablauf bzw. bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ist das betroffene 
Mitglied jedoch von der Nutzung der Vereinseinrichtungen ausgeschlossen. 

5. Jeder Beschluss über einen Mitgliederausschluss ist schriftlich abzufassen. Der 
Beschluss ist zu begründen und dem betroffenen Mitglied unverzüglich schriftlich 
zuzustellen. 

6. Ausscheidende Mitglieder haben unbeschadet des Beendigungszeitpunkts keinerlei 
Ansprüche gegen den Verein auf vollständige oder teilweise Rückvergütung Ihrer 
Mitgliedsbeiträge.

7. Mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft endet auch automatisch jede 
Zugehörigkeit zu einem Organ des Vereins. 

§ 12 
Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung (§§ 13-16) 
b) der Aufsichtsrat (§§ 19-20) 
c) das Präsidium (§§ 21-24) 
d) der Amateurvorstand (§§ 25-26) 
e) der Ehrenrat (§§ 27-28) 
f) der Wahlausschuss (§§ 17-18) 
g) die Abteilungsleitung der Abteilung Fördernde Mitglieder (§ 30) 

2. Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen von Unternehmen, die zu mehreren Vereinen 
oder Tochtergesellschaften der Lizenzligen bzw. Muttervereinen oder mit diesen 
Vereinen oder Gesellschaften verbundene Unternehmen in wirtschaftlich erheblichem 
Umfang in vertraglichen Beziehungen im Bereich der Vermarktung, einschließlich des 
Sponsorings oder des Spielbetriebs stehen, dürfen nicht Mitglied in Kontroll-, 
Geschäftsführungs- und Vertretungsorganen des Vereins sein, wobei Konzerne und die 
ihnen angehörigen Unternehmen als ein Unternehmen gelten. Ebenso dürfen Mitglieder 
von Kontroll-, Geschäftsführungs- und Vertretungsorganen anderer Vereine oder 
Tochtergesellschaften der Lizenzligen oder eines Muttervereins keine Funktionen in 
Organen des Vereins übernehmen. Hiervon unberührt ist die Mitgliedschaft im Verein. 

3. Alle Verhandlungen und Beschlüsse der in Ziffer 1, Buchstabe b) bis g) 
gekennzeichneten Organe sind streng vertraulich, sofern sie nicht ausdrücklich für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit obliegt 
grundsätzlich dem Präsidium. Das Präsidium kann einen Beauftragten für die 
Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit benennen. 

Soweit einzelne Organe des Vereins in Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit 
Erklärungen in der Öffentlichkeit abzugeben haben, stimmt der Vorsitzende des 
jeweiligen Organs solche Erklärungen vor deren Veröffentlichung mit dem Präsidium 
ab. Nur soweit zwingende Gründe dieser Abstimmung mit dem Präsidium 
entgegenstehen, hat sich der Vorsitzende des jeweiligen Organs vor einer öffentlichen 
Erklärung mit dem Aufsichtsrat darüber abzustimmen.  

§ 13 
Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. In ihr sind alle 
Mitglieder gemäß § 6 (Mitgliedschaft), Ziffer 1 stimmberechtigt, soweit sie das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und das Stimmrecht nach den sonstigen Regelungen 
dieser Satzung nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. 

2. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden, eine Vertretung durch Dritte, 
auch durch andere Mitglieder, ist nicht zulässig. Mitglieder gemäß § 6 (Mitgliedschaft), 
Ziffer 1 Buchstabe d) dieser Satzung haben eine Stimme, die durch einen Vertreter 
ausgeübt wird, der dem Präsidium eine Woche vor der Mitgliederversammlung zu 
benennen ist. 

3. Stimmberechtigung in der Mitgliederversammlung wird erst nach dreimonatiger  
Mitgliedschaft im Verein erlangt. 

4. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten ausschließlich zuständig: 
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§ 11 
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitglieds aus dem 
Verein.

2. Der Austritt aus dem Verein kann durch schriftliche Erklärung per Brief oder Telefax mit 
einer Frist von einem Monat jeweils zum Quartalsende erklärt werden. Minderjährige 
bedürfen zum Austritt der vorherigen schriftlichen Zustimmung ihrer gesetzlichen 
Vertreter, die zusammen mit der Austrittserklärung vorzulegen ist. 

3. Ist ein Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit seinen 
Zahlungsverpflichtungen, insbesondere Beitragszahlungen und Zahlungen von 
Geldstrafen, gegenüber dem Verein ganz oder teilweise in Verzug, kann das Präsidium 
das Mitglied ausschließen, soweit sich das Mitglied mit seinen Zahlungsverpflichtungen 
mindestens sechs Monate in Verzug befindet und seit Zugang der zweiten schriftlichen 
Mahnung mindestens zwei Monate verstrichen sind. 

4. Ein Mitglied, das gegen die Interessen des Vereins oder gegen seine Satzung gröblich 
verstoßen hat, das sich grob unsportlich verhält oder das durch sein Verhalten 
innerhalb oder außerhalb des Vereins dessen Ansehen schädigt, kann durch Beschluss 
des Ehrenrats aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Der Ehrenrat entscheidet aufgrund von schriftlich begründeten und rechtsverbindlich 
unterzeichneten Ausschlussanträgen der übrigen Vereinsorgane, der Abteilungsleiter 
oder Mitglieder des Vereins. Er hat auch ein eigenes Initiativrecht. Stellt das Präsidium 
einen solchen Antrag, so kann es dem betroffenen Mitglied die sich aus der 
Mitgliedschaft ergebenden Rechte bis zur Entscheidung des Ehrenrats versagen. 

Vor der Beschlussfassung hat der Ehrenrat den Beteiligten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

Gegen den Ausschließungsbeschluss des Ehrenrats steht dem betroffenen Mitglied das 
Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss beim 
Präsidium schriftlich innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses eingehen. Sie soll mit Gründen versehen sein, aus denen 
sich ergibt, warum das betroffene Mitglied den Ausschluss für ungerechtfertigt hält. Ist 
fristgemäß Berufung eingelegt worden, hat das Präsidium die Entscheidung über die 
Berufung auf die Tagesordnung der nächsten Mitgliederversammlung zu setzen. In der 
Mitgliederversammlung soll dem betroffenen Mitglied, dem Ehrenrat und dem Präsidium 
Gelegenheit gegeben werden, gegenüber den Mitgliedern zu dem 
Ausschließungsbeschluss Stellung zu nehmen. Die Mitgliederversammlung entscheidet 
im Anschluss hieran über die Berufung durch die einfache Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Der Ehrenrat und das betroffene Mitglied sind hierbei nicht 
stimmberechtigt. 

Die Mitgliedschaft des betroffenen Mitglieds endet bei Ausschluss mit Fristablauf für die 
Berufung nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses, bei ordnungs- und 
fristgemäßer Berufungseinlegung mit einer entsprechenden, den Ausschluss 
bestätigenden Entscheidung der Mitgliederversammlung. Bis zum  
Fristablauf bzw. bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ist das betroffene 
Mitglied jedoch von der Nutzung der Vereinseinrichtungen ausgeschlossen. 

5. Jeder Beschluss über einen Mitgliederausschluss ist schriftlich abzufassen. Der 
Beschluss ist zu begründen und dem betroffenen Mitglied unverzüglich schriftlich 
zuzustellen. 

6. Ausscheidende Mitglieder haben unbeschadet des Beendigungszeitpunkts keinerlei 
Ansprüche gegen den Verein auf vollständige oder teilweise Rückvergütung Ihrer 
Mitgliedsbeiträge.

7. Mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft endet auch automatisch jede 
Zugehörigkeit zu einem Organ des Vereins. 

§ 12 
Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung (§§ 13-16) 
b) der Aufsichtsrat (§§ 19-20) 
c) das Präsidium (§§ 21-24) 
d) der Amateurvorstand (§§ 25-26) 
e) der Ehrenrat (§§ 27-28) 
f) der Wahlausschuss (§§ 17-18) 
g) die Abteilungsleitung der Abteilung Fördernde Mitglieder (§ 30) 

2. Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen von Unternehmen, die zu mehreren Vereinen 
oder Tochtergesellschaften der Lizenzligen bzw. Muttervereinen oder mit diesen 
Vereinen oder Gesellschaften verbundene Unternehmen in wirtschaftlich erheblichem 
Umfang in vertraglichen Beziehungen im Bereich der Vermarktung, einschließlich des 
Sponsorings oder des Spielbetriebs stehen, dürfen nicht Mitglied in Kontroll-, 
Geschäftsführungs- und Vertretungsorganen des Vereins sein, wobei Konzerne und die 
ihnen angehörigen Unternehmen als ein Unternehmen gelten. Ebenso dürfen Mitglieder 
von Kontroll-, Geschäftsführungs- und Vertretungsorganen anderer Vereine oder 
Tochtergesellschaften der Lizenzligen oder eines Muttervereins keine Funktionen in 
Organen des Vereins übernehmen. Hiervon unberührt ist die Mitgliedschaft im Verein. 

3. Alle Verhandlungen und Beschlüsse der in Ziffer 1, Buchstabe b) bis g) 
gekennzeichneten Organe sind streng vertraulich, sofern sie nicht ausdrücklich für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit obliegt 
grundsätzlich dem Präsidium. Das Präsidium kann einen Beauftragten für die 
Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit benennen. 

Soweit einzelne Organe des Vereins in Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit 
Erklärungen in der Öffentlichkeit abzugeben haben, stimmt der Vorsitzende des 
jeweiligen Organs solche Erklärungen vor deren Veröffentlichung mit dem Präsidium 
ab. Nur soweit zwingende Gründe dieser Abstimmung mit dem Präsidium 
entgegenstehen, hat sich der Vorsitzende des jeweiligen Organs vor einer öffentlichen 
Erklärung mit dem Aufsichtsrat darüber abzustimmen.  

§ 13 
Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. In ihr sind alle 
Mitglieder gemäß § 6 (Mitgliedschaft), Ziffer 1 stimmberechtigt, soweit sie das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und das Stimmrecht nach den sonstigen Regelungen 
dieser Satzung nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. 

2. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden, eine Vertretung durch Dritte, 
auch durch andere Mitglieder, ist nicht zulässig. Mitglieder gemäß § 6 (Mitgliedschaft), 
Ziffer 1 Buchstabe d) dieser Satzung haben eine Stimme, die durch einen Vertreter 
ausgeübt wird, der dem Präsidium eine Woche vor der Mitgliederversammlung zu 
benennen ist. 

3. Stimmberechtigung in der Mitgliederversammlung wird erst nach dreimonatiger  
Mitgliedschaft im Verein erlangt. 

4. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten ausschließlich zuständig: 
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a) Entgegennahme der Berichte der Vereinsorgane, Kassenprüfer und ggf. 
Ausschüsse, 

b) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats,  
c) Wahl der Mitglieder des Präsidiums, 
d) Wahl der Mitglieder des Ehrenrats, 
e) Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses, 
f) Wahl der Kassenprüfer, 
g) Entlastung von Präsidium und Amateurvorstand, 
h) Beschlussfassung über Sonderumlagen der Mitglieder, 
i) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss 

des Ehrenrats, 
j) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins.

Im Falle der Stimmgleichheit bei Wahlen nach Buchstabe b) bis g) ist eine Stichwahl 
erforderlich. 

5. Im Übrigen ist die Mitgliederversammlung auch berechtigt, Aufträge an die Organe des 
Vereins zu erteilen, die ihr operatives Geschäft betreffen. 

6. Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluss mit einer Dreiviertelmehrheit  der 
abgegebenen gültigen Stimmen die Mitglieder von anderen Organen aus wichtigem 
Grund abberufen. Sofern ein hauptamtliches Präsidiumsmitglied abberufen wird, gilt 
dies zugleich als Kündigung seines Anstellungsvertrags.  

Dem betroffenen Organmitglied ist Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme und 
Aussprache vor der beschlussfähigen Mitgliederversammlung, die über die Abberufung 
entscheiden soll, zu geben. 

§ 14 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

1. Mindestens einmal im Jahr muss die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie 
wird vom Präsidium nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat durch Veröffentlichung in 
der Vereinszeitung oder durch schriftliche Einladung an die Mitglieder einberufen. 
Zwischen dem Erscheinen der Vereinszeitung, welche die Einberufung enthält, bzw. der 
schriftlichen Einladung an die Mitglieder und dem Versammlungstag, muss eine Frist 
von mindestens fünf Wochen liegen. Die Vereinszeitung, die eine Ladung zur 
Mitgliederversammlung enthält, ist den Mitgliedern zuzuschicken. Die Vereinszeitung 
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn sie an die letzte, dem Verein durch das Mitglied 
bekannt gegebene Adresse versendet wurde.  

2. Das Präsidium ist verpflichtet, eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen,  

a) wenn das Interesse des Vereins dies erfordert, 
b) oder wenn der Aufsichtsrat dies verlangt, 
c) oder wenn der Ehrenrat dies verlangt, 
d) oder wenn der Amateurvorstand und der Vorstand der Abteilung Fördernde 

Mitglieder gemeinschaftlich die Einberufung verlangen, 
e) oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller stimmberechtigten 

Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 
Präsidium verlangt wird.  

Das Präsidium ist verpflichtet, auf Verlangen eines stimmberechtigten Mitglieds die 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder innerhalb von drei Wochen schriftlich zu befragen, 
ob sie das Verlangen einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung unterstützen. 
Diese Befragung darf lediglich das Verlangen und die Begründung dafür enthalten. 
Besagtes Mitglied trägt die Kosten dieser Aussendung. 

3. Die Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung muss innerhalb von drei 
Wochen nach entsprechendem Verlangen erfolgen. Ist dies nicht über die 
Vereinszeitung möglich, so ist jedes Mitglied unter Einhaltung einer Frist von zehn 
Tagen schriftlich einzuladen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte, dem Verein durch das Mitglied bekannt gegebene 
Adresse versendet wurde. 

Verstreicht trotz berechtigten Verlangens nach Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung die Frist, ohne dass das Präsidium entsprechend tätig wird, sind 
diejenigen, die die Einberufung berechtigterweise verlangen, ermächtigt, unter Wahrung 
der vorgenannten Formen und Fristen die Mitgliederversammlung selbst auf Kosten des 
Vereins einzuberufen. 

4. Jeder Einladung zu einer Mitgliederversammlung, ob sie durch Veröffentlichung in der 
Vereinszeitung oder schriftlich erfolgt, muss eine Tagesordnung beigefügt sein, welche 
auch die Gegenstände der beabsichtigten Beschlussfassung bezeichnet. Bei 
Satzungsänderungen sollen die bisherigen Satzungsbestimmungen den neu 
vorgeschlagenen gegenübergestellt werden; zumindest müssen die zu ändernden 
Satzungsbestimmungen bezeichnet werden. 

5. Solange der Verein eine so genannte Homepage im Internet unterhält, müssen 
Einladungen zu Mitgliederversammlungen und die entsprechenden Tagesordnungen 
auch dort innerhalb der oben genannten Fristen veröffentlicht werden. 

6. Zutritt zu Mitgliederversammlungen erhalten nur Mitglieder, die ihren Mitgliedspflichten 
nachgekommen sind. Gäste und Medienvertreter können sich vor der 
Mitgliederversammlung über die Geschäftsstelle akkreditieren lassen. Die Entscheidung 
über das Zulassungsverfahren obliegt dem Präsidium. 

7. Eine erläuterte Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht des 
Vereins müssen zwei Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung für alle 
Mitglieder zugänglich auf der Geschäftsstelle des Vereins ausliegen und dürfen von den 
Mitgliedern gegen Vorlage des Mitgliedsausweises und eines Personaldokuments 
(Personalausweis/Reisepass) auf der Geschäftsstelle eingesehen werden. Auf Wunsch 
eines Mitglieds werden diese oben genannten Unterlagen auf seine Kosten zugesandt. 

§ 15 
Anträge 

1. Satzungsänderungsanträge müssen bis spätestens drei Wochen vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung mit entsprechender Begründung in der Geschäftsstelle 
eingegangen sein. Gehen Satzungsänderungsanträge erst nach Versendung der 
Einladung und damit verbundener Veröffentlichung der Tagesordnung ein, so sind die 
Anträge unverzüglich in der Geschäftsstelle für jedes Mitglied zugänglich auszuhängen 
sowie auf der Homepage zu veröffentlichen. Änderungsanträge zu den 
Satzungsänderungsanträgen müssen dann bis spätestens eine Woche vor dem Tag 
der Mitgliederversammlung auf der Geschäftsstelle eingehen. 

2. Alle sonstigen Anträge und Anträge auf Änderungen zur Tagesordnung müssen bis 
spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Mitgliederversammlung auf der 
Geschäftsstelle eingehen. 

3. Anträge auf Abberufung eines Organsmitglieds, die nicht Dringlichkeitsanträge gemäß 
Ziffer 5 sind, bedürfen der schriftlichen Begründung. Sie sind dem Betroffenen nach 
Eingang unverzüglich vollständig zur Kenntnis zu geben. Das betroffene Organmitglied 
hat das Recht, eine schriftliche Stellungnahme bis zur Mitgliederversammlung 
abzugeben, die auf der Geschäftstelle und auf der Homepage zu veröffentlichen ist. 

10

FC_SP_Satzung_12-2008.indd   10 16.04.2009   09:25:14



a) Entgegennahme der Berichte der Vereinsorgane, Kassenprüfer und ggf. 
Ausschüsse, 

b) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats,  
c) Wahl der Mitglieder des Präsidiums, 
d) Wahl der Mitglieder des Ehrenrats, 
e) Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses, 
f) Wahl der Kassenprüfer, 
g) Entlastung von Präsidium und Amateurvorstand, 
h) Beschlussfassung über Sonderumlagen der Mitglieder, 
i) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss 

des Ehrenrats, 
j) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins.

Im Falle der Stimmgleichheit bei Wahlen nach Buchstabe b) bis g) ist eine Stichwahl 
erforderlich. 

5. Im Übrigen ist die Mitgliederversammlung auch berechtigt, Aufträge an die Organe des 
Vereins zu erteilen, die ihr operatives Geschäft betreffen. 

6. Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluss mit einer Dreiviertelmehrheit  der 
abgegebenen gültigen Stimmen die Mitglieder von anderen Organen aus wichtigem 
Grund abberufen. Sofern ein hauptamtliches Präsidiumsmitglied abberufen wird, gilt 
dies zugleich als Kündigung seines Anstellungsvertrags.  

Dem betroffenen Organmitglied ist Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme und 
Aussprache vor der beschlussfähigen Mitgliederversammlung, die über die Abberufung 
entscheiden soll, zu geben. 

§ 14 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

1. Mindestens einmal im Jahr muss die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie 
wird vom Präsidium nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat durch Veröffentlichung in 
der Vereinszeitung oder durch schriftliche Einladung an die Mitglieder einberufen. 
Zwischen dem Erscheinen der Vereinszeitung, welche die Einberufung enthält, bzw. der 
schriftlichen Einladung an die Mitglieder und dem Versammlungstag, muss eine Frist 
von mindestens fünf Wochen liegen. Die Vereinszeitung, die eine Ladung zur 
Mitgliederversammlung enthält, ist den Mitgliedern zuzuschicken. Die Vereinszeitung 
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn sie an die letzte, dem Verein durch das Mitglied 
bekannt gegebene Adresse versendet wurde.  

2. Das Präsidium ist verpflichtet, eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen,  

a) wenn das Interesse des Vereins dies erfordert, 
b) oder wenn der Aufsichtsrat dies verlangt, 
c) oder wenn der Ehrenrat dies verlangt, 
d) oder wenn der Amateurvorstand und der Vorstand der Abteilung Fördernde 

Mitglieder gemeinschaftlich die Einberufung verlangen, 
e) oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller stimmberechtigten 

Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 
Präsidium verlangt wird.  

Das Präsidium ist verpflichtet, auf Verlangen eines stimmberechtigten Mitglieds die 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder innerhalb von drei Wochen schriftlich zu befragen, 
ob sie das Verlangen einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung unterstützen. 
Diese Befragung darf lediglich das Verlangen und die Begründung dafür enthalten. 
Besagtes Mitglied trägt die Kosten dieser Aussendung. 

3. Die Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung muss innerhalb von drei 
Wochen nach entsprechendem Verlangen erfolgen. Ist dies nicht über die 
Vereinszeitung möglich, so ist jedes Mitglied unter Einhaltung einer Frist von zehn 
Tagen schriftlich einzuladen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte, dem Verein durch das Mitglied bekannt gegebene 
Adresse versendet wurde. 

Verstreicht trotz berechtigten Verlangens nach Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung die Frist, ohne dass das Präsidium entsprechend tätig wird, sind 
diejenigen, die die Einberufung berechtigterweise verlangen, ermächtigt, unter Wahrung 
der vorgenannten Formen und Fristen die Mitgliederversammlung selbst auf Kosten des 
Vereins einzuberufen. 

4. Jeder Einladung zu einer Mitgliederversammlung, ob sie durch Veröffentlichung in der 
Vereinszeitung oder schriftlich erfolgt, muss eine Tagesordnung beigefügt sein, welche 
auch die Gegenstände der beabsichtigten Beschlussfassung bezeichnet. Bei 
Satzungsänderungen sollen die bisherigen Satzungsbestimmungen den neu 
vorgeschlagenen gegenübergestellt werden; zumindest müssen die zu ändernden 
Satzungsbestimmungen bezeichnet werden. 

5. Solange der Verein eine so genannte Homepage im Internet unterhält, müssen 
Einladungen zu Mitgliederversammlungen und die entsprechenden Tagesordnungen 
auch dort innerhalb der oben genannten Fristen veröffentlicht werden. 

6. Zutritt zu Mitgliederversammlungen erhalten nur Mitglieder, die ihren Mitgliedspflichten 
nachgekommen sind. Gäste und Medienvertreter können sich vor der 
Mitgliederversammlung über die Geschäftsstelle akkreditieren lassen. Die Entscheidung 
über das Zulassungsverfahren obliegt dem Präsidium. 

7. Eine erläuterte Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht des 
Vereins müssen zwei Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung für alle 
Mitglieder zugänglich auf der Geschäftsstelle des Vereins ausliegen und dürfen von den 
Mitgliedern gegen Vorlage des Mitgliedsausweises und eines Personaldokuments 
(Personalausweis/Reisepass) auf der Geschäftsstelle eingesehen werden. Auf Wunsch 
eines Mitglieds werden diese oben genannten Unterlagen auf seine Kosten zugesandt. 

§ 15 
Anträge 

1. Satzungsänderungsanträge müssen bis spätestens drei Wochen vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung mit entsprechender Begründung in der Geschäftsstelle 
eingegangen sein. Gehen Satzungsänderungsanträge erst nach Versendung der 
Einladung und damit verbundener Veröffentlichung der Tagesordnung ein, so sind die 
Anträge unverzüglich in der Geschäftsstelle für jedes Mitglied zugänglich auszuhängen 
sowie auf der Homepage zu veröffentlichen. Änderungsanträge zu den 
Satzungsänderungsanträgen müssen dann bis spätestens eine Woche vor dem Tag 
der Mitgliederversammlung auf der Geschäftsstelle eingehen. 

2. Alle sonstigen Anträge und Anträge auf Änderungen zur Tagesordnung müssen bis 
spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Mitgliederversammlung auf der 
Geschäftsstelle eingehen. 

3. Anträge auf Abberufung eines Organsmitglieds, die nicht Dringlichkeitsanträge gemäß 
Ziffer 5 sind, bedürfen der schriftlichen Begründung. Sie sind dem Betroffenen nach 
Eingang unverzüglich vollständig zur Kenntnis zu geben. Das betroffene Organmitglied 
hat das Recht, eine schriftliche Stellungnahme bis zur Mitgliederversammlung 
abzugeben, die auf der Geschäftstelle und auf der Homepage zu veröffentlichen ist. 
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4. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann schriftlich bis spätestens zwei Wochen vor dem 
Tag der Mitgliederversammlung weitere Punkte, die genau zu bezeichnen sind, 
nachträglich auf die Tagesordnung setzen lassen. Die geänderte Tagesordnung ist in 
der Geschäftsstelle und auf der Homepage zu veröffentlichen. 

5. Nach Ablauf der in Ziffer 1 genannten Antragsfristen kann mit Rücksicht auf die nicht 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder nur über Dringlichkeitsanträge abgestimmt 
werden, deren Abstimmung die Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen beschließt. In der Sache wird mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen, sofern nicht diese Satzung 
oder das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit vorschreiben. Dringlichkeitsanträge zu 
Satzungsänderungen oder Satzungsänderungsanträgen sind nicht zulässig. 

§ 16 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird von einem Versammlungsleiter geleitet, der durch das 
Präsidium zu berufen ist. Die Mitgliederversammlung kann mit Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen einen anderen Versammlungsleiter bestimmen. Der 
Versammlungsleiter darf nicht dem Präsidium oder Aufsichtsrat angehören. 

2. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom jeweiligen 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 
Feststellungen enthalten: 

a) Ort und Zeit der Versammlung, 
b) die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 
c) die Zahl der erschienenen Mitglieder, 
d) die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der 

Abstimmung,
e) Wortbeiträge in zusammengefasster Form. 

Bei Satzungsänderungen ist der genaue Wortlaut anzugeben. Der Protokollführer wird 
vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann auch ein Nichtmitglied 
bestimmt werden. 

Darüber hinaus ist zur Unterstützung der Protokollführung ein Tonträgermitschnitt 
ausdrücklich statthaft. Dieser ist bis zur Verabschiedung des Protokolls (auf der 
nächsten Mitgliederversammlung) von der Protokollführung zu verwahren. Das Protokoll 
muss sechs Wochen nach einer Mitgliederversammlung den Organen des Vereins  
nach § 12 Ziffer 1, Buchstabe b) bis g) vom Präsidium vorgelegt werden. Bei 
Unstimmigkeiten haben nur die Organe des Vereins nach § 12 Ziffer 1, Buchstabe b) 
bis g) Zugang zu dem Tonträgermitschnitt. 

3. Der Versammlungsleiter bestimmt die Form der Abstimmung, soweit nicht diese 
Satzung oder das Gesetz eine bestimmte Form vorschreiben. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn bei anstehenden Wahlen mindestens zehn 
stimmberechtigte Mitglieder, bei anderen Abstimmungen die einfache Mehrheit der 
Versammlung, dies verlangen. 

4. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, es gilt § 14 (Einberufung der 
Mitgliederversammlung), Ziffer 6.  

5. Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. 

6. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, 
soweit nicht diese Satzung oder das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit 
vorschreiben. Stimmenthaltungen bleiben deshalb außer Betracht. 
Satzungsänderungen können nur mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden. 

7. Soll die Auflösung des Vereins beschlossen werden, so ist eine ausdrücklich zu diesem 
Zweck einberufene Mitgliederversammlung erforderlich, die nur dann beschlussfähig ist, 
wenn mindestens drei Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist 
danach die Mitgliederversammlung für den Fall der Auflösung des Vereins nicht 
beschlussfähig, so ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die immer 
beschlussfähig ist, wenn hierauf in der erneuten Einberufung ausdrücklich hingewiesen 
worden ist. Für die Beschlussfassung selbst ist eine schriftliche Abstimmung und eine 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

8. Einsprüche oder Klagen gegen auf Mitgliederversammlungen gefasste Beschlüsse oder 
Wahlergebnisse sind sofort nach Kenntnis eines vermeintlichen Verstoßes, möglichst 
noch am Wahlabend, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach der 
entsprechenden Mitgliederversammlung dem Wahlausschuss anzuzeigen. Der bzw. die 
Klagenden haben dafür den Beweis anzutreten. Der Wahlausschuss wird nach 
pflichtgemäßem Ermessen den Einsprüchen nachgehen. Bei nachgewiesenen 
Verstößen gegen die satzungsgemäße Durchführung von Abstimmungen oder Wahlen 
wird der  Wahlausschuss unter Hinzuziehung des Ehrenrats entscheiden, ob dieser 
Verstoß unerheblich war, oder ob das angefochtene Ergebnis ungültig ist und die Wahl 
deshalb wiederholt werden muss. Für Klagen vor einem ordentlichen Gericht gilt eine 
weitere Frist von einem Monat, nachdem Wahlausschuss und Ehrenrat einen 
Beschluss getroffen haben. 

§ 17 
Wahlausschuss 

1. Der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung 
gewählt werden. Kandidaten für das Amt des Wahlausschusses müssen am Tag der 
Wahl dem Verein seit mindestens drei Jahren ununterbrochen angehören. 

Die Kandidatur ist von dem Bewerber dem Ehrenrat mindestens vier Wochen vor der 
Mitgliederversammlung anzumelden. Werden bis dahin keine oder keine zahlenmäßig 
ausreichenden Bewerbungen unterbreitet, welche die nach der Satzung verlangten 
Voraussetzungen erfüllen, haben das Präsidium und der Wahlausschuss entsprechend 
eigene Vorschläge zu unterbreiten. 

2. Die Zugehörigkeit zu anderen Organen außer der Mitgliederversammlung ist mit dem 
Amt im Wahlausschuss nicht vereinbar. Die Mitglieder des Wahlausschusses üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus, sind unabhängig und frei von Weisung durch andere 
Vereinsorgane. 

3. Die Abstimmung über die Kandidaten für den Wahlausschuss hat schriftlich zu erfolgen. 
Jedes Mitglied hat so viele Stimmen, wie Positionen im Wahlausschuss zu besetzen 
sind. Gewählt sind diejenigen Kandidaten, welche die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen (relative Mehrheit). Für den Fall, dass Anzahl der Kandidaten und Anzahl der 
zu besetzenden Positionen im Organ gleich sind, kann die Gruppe/Person per 
Akklamation mit einfacher Mehrheit bestätigt werden. Eine Wiederwahl ist unbegrenzt 
zulässig.

4. Die Amtsperiode des Wahlausschusses beträgt sechs Jahre, gerechnet vom Tag seiner 
Wahl an. Der Wahlausschuss bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Scheiden ein oder 
mehrere Mitglieder des Wahlausschusses vor Ablauf der Amtsperiode aus, so rücken 
jeweils die Kandidaten für die verbleibende Amtszeit in den Wahlausschuss nach, die 
bei der letzten Wahl die nächst höchsten Stimmzahlen erreicht haben, ohne direkt 
gewählt worden zu sein. Sind keine derartigen Kandidaten mehr vorhanden oder bereit 
das Amt zu übernehmen, so wird auf der nächstfolgenden Mitgliederversammlung eine 
Nachwahl für die verbliebene Amtszeit vorgenommen. Das Präsidium kann in diesem 
Fall mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zur nächstfolgenden Mitgliederversammlung 
für das ausgeschiedene Mitglied einen kommissarischen Vertreter in den 
Wahlausschuss berufen. 
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4. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann schriftlich bis spätestens zwei Wochen vor dem 
Tag der Mitgliederversammlung weitere Punkte, die genau zu bezeichnen sind, 
nachträglich auf die Tagesordnung setzen lassen. Die geänderte Tagesordnung ist in 
der Geschäftsstelle und auf der Homepage zu veröffentlichen. 

5. Nach Ablauf der in Ziffer 1 genannten Antragsfristen kann mit Rücksicht auf die nicht 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder nur über Dringlichkeitsanträge abgestimmt 
werden, deren Abstimmung die Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen beschließt. In der Sache wird mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen, sofern nicht diese Satzung 
oder das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit vorschreiben. Dringlichkeitsanträge zu 
Satzungsänderungen oder Satzungsänderungsanträgen sind nicht zulässig. 

§ 16 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird von einem Versammlungsleiter geleitet, der durch das 
Präsidium zu berufen ist. Die Mitgliederversammlung kann mit Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen einen anderen Versammlungsleiter bestimmen. Der 
Versammlungsleiter darf nicht dem Präsidium oder Aufsichtsrat angehören. 

2. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom jeweiligen 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 
Feststellungen enthalten: 

a) Ort und Zeit der Versammlung, 
b) die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 
c) die Zahl der erschienenen Mitglieder, 
d) die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der 

Abstimmung,
e) Wortbeiträge in zusammengefasster Form. 

Bei Satzungsänderungen ist der genaue Wortlaut anzugeben. Der Protokollführer wird 
vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann auch ein Nichtmitglied 
bestimmt werden. 

Darüber hinaus ist zur Unterstützung der Protokollführung ein Tonträgermitschnitt 
ausdrücklich statthaft. Dieser ist bis zur Verabschiedung des Protokolls (auf der 
nächsten Mitgliederversammlung) von der Protokollführung zu verwahren. Das Protokoll 
muss sechs Wochen nach einer Mitgliederversammlung den Organen des Vereins  
nach § 12 Ziffer 1, Buchstabe b) bis g) vom Präsidium vorgelegt werden. Bei 
Unstimmigkeiten haben nur die Organe des Vereins nach § 12 Ziffer 1, Buchstabe b) 
bis g) Zugang zu dem Tonträgermitschnitt. 

3. Der Versammlungsleiter bestimmt die Form der Abstimmung, soweit nicht diese 
Satzung oder das Gesetz eine bestimmte Form vorschreiben. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn bei anstehenden Wahlen mindestens zehn 
stimmberechtigte Mitglieder, bei anderen Abstimmungen die einfache Mehrheit der 
Versammlung, dies verlangen. 

4. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, es gilt § 14 (Einberufung der 
Mitgliederversammlung), Ziffer 6.  

5. Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. 

6. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, 
soweit nicht diese Satzung oder das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit 
vorschreiben. Stimmenthaltungen bleiben deshalb außer Betracht. 
Satzungsänderungen können nur mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden. 

7. Soll die Auflösung des Vereins beschlossen werden, so ist eine ausdrücklich zu diesem 
Zweck einberufene Mitgliederversammlung erforderlich, die nur dann beschlussfähig ist, 
wenn mindestens drei Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist 
danach die Mitgliederversammlung für den Fall der Auflösung des Vereins nicht 
beschlussfähig, so ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die immer 
beschlussfähig ist, wenn hierauf in der erneuten Einberufung ausdrücklich hingewiesen 
worden ist. Für die Beschlussfassung selbst ist eine schriftliche Abstimmung und eine 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

8. Einsprüche oder Klagen gegen auf Mitgliederversammlungen gefasste Beschlüsse oder 
Wahlergebnisse sind sofort nach Kenntnis eines vermeintlichen Verstoßes, möglichst 
noch am Wahlabend, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach der 
entsprechenden Mitgliederversammlung dem Wahlausschuss anzuzeigen. Der bzw. die 
Klagenden haben dafür den Beweis anzutreten. Der Wahlausschuss wird nach 
pflichtgemäßem Ermessen den Einsprüchen nachgehen. Bei nachgewiesenen 
Verstößen gegen die satzungsgemäße Durchführung von Abstimmungen oder Wahlen 
wird der  Wahlausschuss unter Hinzuziehung des Ehrenrats entscheiden, ob dieser 
Verstoß unerheblich war, oder ob das angefochtene Ergebnis ungültig ist und die Wahl 
deshalb wiederholt werden muss. Für Klagen vor einem ordentlichen Gericht gilt eine 
weitere Frist von einem Monat, nachdem Wahlausschuss und Ehrenrat einen 
Beschluss getroffen haben. 

§ 17 
Wahlausschuss 

1. Der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung 
gewählt werden. Kandidaten für das Amt des Wahlausschusses müssen am Tag der 
Wahl dem Verein seit mindestens drei Jahren ununterbrochen angehören. 

Die Kandidatur ist von dem Bewerber dem Ehrenrat mindestens vier Wochen vor der 
Mitgliederversammlung anzumelden. Werden bis dahin keine oder keine zahlenmäßig 
ausreichenden Bewerbungen unterbreitet, welche die nach der Satzung verlangten 
Voraussetzungen erfüllen, haben das Präsidium und der Wahlausschuss entsprechend 
eigene Vorschläge zu unterbreiten. 

2. Die Zugehörigkeit zu anderen Organen außer der Mitgliederversammlung ist mit dem 
Amt im Wahlausschuss nicht vereinbar. Die Mitglieder des Wahlausschusses üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus, sind unabhängig und frei von Weisung durch andere 
Vereinsorgane. 

3. Die Abstimmung über die Kandidaten für den Wahlausschuss hat schriftlich zu erfolgen. 
Jedes Mitglied hat so viele Stimmen, wie Positionen im Wahlausschuss zu besetzen 
sind. Gewählt sind diejenigen Kandidaten, welche die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen (relative Mehrheit). Für den Fall, dass Anzahl der Kandidaten und Anzahl der 
zu besetzenden Positionen im Organ gleich sind, kann die Gruppe/Person per 
Akklamation mit einfacher Mehrheit bestätigt werden. Eine Wiederwahl ist unbegrenzt 
zulässig.

4. Die Amtsperiode des Wahlausschusses beträgt sechs Jahre, gerechnet vom Tag seiner 
Wahl an. Der Wahlausschuss bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Scheiden ein oder 
mehrere Mitglieder des Wahlausschusses vor Ablauf der Amtsperiode aus, so rücken 
jeweils die Kandidaten für die verbleibende Amtszeit in den Wahlausschuss nach, die 
bei der letzten Wahl die nächst höchsten Stimmzahlen erreicht haben, ohne direkt 
gewählt worden zu sein. Sind keine derartigen Kandidaten mehr vorhanden oder bereit 
das Amt zu übernehmen, so wird auf der nächstfolgenden Mitgliederversammlung eine 
Nachwahl für die verbliebene Amtszeit vorgenommen. Das Präsidium kann in diesem 
Fall mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zur nächstfolgenden Mitgliederversammlung 
für das ausgeschiedene Mitglied einen kommissarischen Vertreter in den 
Wahlausschuss berufen. 
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5. Der Wahlausschuss wählt jeweils für die Dauer von drei Kalenderjahren aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Scheiden der Vorsitzende oder seine 
Stellvertreter während dieser Dauer aus dem Wahlausschuss aus oder legen ihre 
Tätigkeit als Vorsitzender oder Stellvertreter nieder, so hat der Wahlausschuss dieser 
Ämter für die restliche Dauer unverzüglich neu zu besetzen. Darüber hinaus können 
jedem Wahlausschussmitglied bestimmte Funktionen und Tätigkeitsbereiche 
übertragen werden. Einzelheiten regelt eine Geschäftsordnung, die sich der 
Wahlausschuss geben muss und die zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 

6. Sitzungen des Wahlausschusses müssen mindestens einmal im Vierteljahr stattfinden, 
im Übrigen nach den Erfordernissen des Vereins. 

7. Der Wahlausschuss wird durch seinen Vorsitzenden zu den Sitzungen einberufen. Er 
muss einberufen werden, wenn dies von mindestens zwei Wahlausschussmitgliedern 
verlangt wird oder wenn das Präsidium eine Entscheidung des Wahlausschusses für 
erforderlich hält. Die Einberufung des Wahlausschusses kann schriftlich, fernmündlich, 
per Fax oder per E-Mail mit einer Frist von mindestens einer Woche erfolgen. Die Frist 
braucht nicht eingehalten werden, wenn alle Wahlausschussmitglieder mit einer 
Fristverkürzung einverstanden sind. 

8. Beschlüsse des Wahlausschusses werden in Wahlausschusssitzungen gefasst. Eine 
fernmündliche oder schriftliche Stimmabgabe oder per E-Mail ist zulässig, wenn der 
Wahlausschuss in seiner Geschäftsordnung eine solche Beschlussfassung zulässt, 
jedes Mitglied des Wahlausschusses im Einzelfall hierüber informiert wird, Gelegenheit 
zur Stimmabgabe erhält und sichergestellt ist, dass jedes Wahlausschussmitglied, das 
auf diese Weise abstimmt, hinreichend über den Gegenstand der Beschlussfassung 
unterrichtet ist. 

9. In Wahlausschusssitzungen ist der Wahlausschuss beschlussfähig, wenn mindestens 
drei der amtierenden Wahlausschussmitglieder anwesend sind. Der Wahlausschuss 
fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern 
in der Satzung keine andere Regelung vorgesehen ist. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Wahlausschussvorsitzenden. Die Modalitäten der 
Entscheidungsfindung bei Abwesenheit des Vorsitzenden sind durch den 
Wahlausschuss in seiner Geschäftsordnung zu regeln. 

10. Über die Diskussionen und Beschlüsse des Wahlausschusses ist ein Ergebnisprotokoll 
zu fertigen, das von dem jeweiligen Protokollführer der Wahlausschusssitzung und dem 
amtierenden Vorsitzenden zu unterzeichnen und sämtlichen Mitgliedern des 
Wahlausschusses unverzüglich zu übersenden ist. 

§ 18 
Aufgaben des Wahlausschusses

1. Bei allen Wahlen nach dieser Satzung führt mindestens ein Vertreter des 
Wahlausschusses die Vorbereitung der Wahl, die Leitung des Wahlgangs, das 
Auszählen der Stimmen und die Bekanntgabe des Ergebnisses durch. Zu diesem 
Zweck erlässt der Wahlausschuss eine Wahlordnung, die der Zustimmung des 
Aufsichtsrats bedarf. Sämtliche Vereinsorgane sind verpflichtet, den Wahlausschuss bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach besten Kräften zu unterstützen. Zum 
Auszählen der Stimmen darf der Wahlleiter Wahlhelfer berufen.  

2. Steht eine Wahl von Aufsichtsrat, Ehrenrat oder Kassenprüfern an, so nimmt der 
Wahlausschuss die eingegangenen Wahlvorschläge, die auch aus seinen eigenen 
Reihen kommen können, entgegen. 

Die Liste der jeweiligen Kandidaten wird vom Wahlausschuss unverzüglich für jedes 
Mitglied zugänglich ausgehängt sowie auf der Homepage veröffentlicht. 
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§ 19 
Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung 
gewählt werden. Kandidaten für das Amt des Aufsichtsrats müssen am Tag der Wahl 
das 25. Lebensjahr vollendet haben, dürfen das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und müssen dem Verein seit mindestens drei Jahren ununterbrochen 
angehören. 

Die Kandidatur ist von dem Bewerber dem Wahlausschuss mindestens vier Wochen vor 
der Mitgliederversammlung anzumelden. Werden bis dahin keine oder keine 
zahlenmäßig ausreichenden Bewerbungen unterbreitet, welche die nach der Satzung 
verlangten Voraussetzungen erfüllen, haben Amateurvorstand, AFM-Vorstand und der 
Ehrenrat entsprechend eigene Vorschläge zu unterbreiten. 

2. Die Zugehörigkeit zu anderen Vereinsorganen außer der Mitgliederversammlung ist mit 
dem Amt des Aufsichtsrats nicht vereinbar. Die Mitglieder des Aufsichtsrats üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus, sind unabhängig und frei von Weisungen durch andere 
Vereinsorgane. 

Seine Mitglieder dürfen nicht in einem Anstellungsverhältnis zu dem Verein stehen oder 
auf anderer Basis für diesen entgeltlich tätig sein, weder unmittelbar noch mittelbar. Sie 
dürfen nicht Gesellschafter, gesetzlicher Vertreter oder in leitender Position eines 
Unternehmens sein, an dem der FC St. Pauli beteiligt ist. 

Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschließen, dass der Aufsichtsrat eine Aufwandsentschädigung für seine 
ausgeübte Tätigkeit erhält. In dem Beschluss der Mitgliederversammlung muss auch 
die Höhe der Entschädigung geregelt sein. 

3. Die Abstimmung über die Kandidaten für den Aufsichtsrat hat schriftlich zu erfolgen. 
Jedes Mitglied hat bei der Wahl von sieben Mitgliedern vier Stimmen. Gewählt sind 
diejenigen Kandidaten, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen (relative 
Mehrheit).

Bei Nachwahlen zum Aufsichtsrat ist die Anzahl der Stimmen von der Anzahl der zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder abhängig. Werden sechs Mitglieder des 
Aufsichtsrats nachgewählt, hat jedes Mitglied drei Stimmen. Werden fünf Mitglieder des 
Aufsichtsrats nachgewählt, hat jedes Mitglied drei Stimmen. Werden vier Mitglieder des 
Aufsichtsrats nachgewählt, hat jedes Mitglied zwei Stimmen. Werden drei Mitglieder des 
Aufsichtsrats nachgewählt, hat jedes Mitglied zwei Stimmen. Werden zwei Mitglieder 
des Aufsichtsrats nachgewählt, hat jedes Mitglied eine Stimme. Wird ein Mitglied des 
Aufsichtsrats nachgewählt, hat jedes Mitglied eine Stimme.   

Für den Fall, dass Anzahl der Kandidaten und Anzahl der zu besetzenden Positionen 
im Organ gleich sind, kann die Gruppe/Person per Akklamation mit einfacher Mehrheit 
bestätigt werden. Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist höchstens dreimal 
zulässig.

Aufsichtsratsmitglieder können ihr Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Wahlausschuss mit einer Frist von zwei Monaten niederlegen. 

4. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt vier Jahre, gerechnet vom Tag seiner Wahl 
an. Der Aufsichtsrat bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Scheiden ein oder mehrere 
Mitglied des Aufsichtsrats vor Ablauf der Amtsperiode aus, so werden auf der nächsten 
Mitgliederversammlung Mitglieder für die freien Positionen nachgewählt. 

Sobald mehr als drei Aufsichtsratsmitglieder ausscheiden, ist vom Vorstand innerhalb 
von zwei Monaten eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, auf der 
die Nachwahl zu erfolgen hat.  
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